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TEIL I SICHERHEITSREGELUNGEN
I

I - 1 Sicherung der Fachräume, Einrichtungen und Geräte 

I - 1.1  Fachräume sind gegen das Betreten durch Unbefugte zu sichern. 

I - 1.2  Es muss sichergestellt sein, dass über (Mobil-)Telefon jederzeit ein Notruf nach außen gelangen 
kann.

Siehe Ziffer III – 5 Einrichtung von Fachräumen. 

I - 1.3  In den Lehr- und Übungsräumen sind auszuhängen 

Hinweise zur Ersten Hilfe 
vgl. Ziffer III – 3.1 Verhalten bei Unfällen im Unterricht 

R- und S-Sätze sowie die Gefahrensymbole 
vgl. Ziffer III – 14.1 bis 3 Tabellen zur Kennzeichnung 

Lehrkräfte der naturwissenschaftlichen und technischen Fächer sollen als Ersthelfer ausgebildet 
sein.

I - 1.4  Die Geräte zur Brandbekämpfung und Ersten Hilfe, z.B. Feuerlöscher, Löschsand, Löschdecke 
und Verbandkästen müssen griffbereit zur Verfügung stehen und auf ihre Funktionstüchtigkeit 
regelmäßig (i.d.R. alle 2 Jahre) überprüft werden.

Bei der Erstellung des Lageplans1 (z.B. für brennbare Flüssigkeiten, Druckgasflaschen) und des 
Rettungsplans wird empfohlen, den Rat der örtlichen Feuerwehr einzuholen. 
Siehe Ziffer III – 3.1 Verhalten bei Unfällen im Unterricht. 

I - 1.5  Das Fehlen von Sicherheitseinrichtungen und Schäden an Bau und Einrichtungen sind der Schul-
leitung unverzüglich zu melden. Beschädigte Geräte, die eine Gefahr darstellen, müssen als de-
fekt gekennzeichnet und der weiteren Verwendung entzogen werden. 

I - 1.6 Asbesthaltige Arbeits- und Hilfsmittel sind durch entsprechende andere Vorrichtungen zu erset-
zen, um Gefährdungen durch Asbestfasern  auszuschließen. 

I - 1.7  Bedienungsanleitungen von Geräten sind so aufzubewahren, dass sie jedem Fachlehrer jederzeit 
zugänglich sind. 

I - 2 Allgemeine Verhaltensregeln

I - 2.1  Schüler dürfen naturwissenschaftliche und technische Fachräume ohne Aufsicht des Fachlehrers 
in der Regel nicht betreten. 

I - 2.2  Die Schüler sind zu informieren über  

Lage und Bedienung der elektrischen Not-Aus-Schalter  und des zentralen Gas-Haupthahnes, 

vorhandene Löscheinrichtungen (Feuerlöscher, Löschdecke, Löschsand, 

Handbrause (Augendusche) 

Fluchtwege bzw. einen bestehenden Rettungsplan. 

I - 2.3  Außer in den unter I - 2.2 angesprochenen Notfalleinrichtungen dürfen ohne Aufforderung durch 
den Lehrer Geräte, Maschinen, Schaltungen und Chemikalien in der Regel von Schülern nicht 
berührt werden. 

1  Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen nach DIN 14095, Objektpläne, in denen eingezeichnet wird: Räume mit gefährli-
chen Stoffen, brennbare Flüssigkeiten, radioaktive Stoffe, Druckgase

 



4 Sicherheitsrichtlinien Unterricht 

I - 2.4  Schüler dürfen in der Schule in der Regel nur unter Anleitung und Verantwortung des Lehrers 

Versuche durchführen. Der Lehrer ist dabei zu einer dem Alter und der Reife der Schüler entspre-

chenden Aufsicht verpflichtet. 

I - 2.5  Der Lehrer kann in Einzelfällen Schüler auch ohne ständige Aufsicht in der Schule experimentie-

ren lassen, wenn er nach den bisherigen Unterrichtserfahrungen mit diesen Schülern davon aus-

gehen kann, dass sie mit den zur Verfügung gestellten Geräten und Chemikalien sachgerecht 

umgehen. 

I - 2.6  Der Lehrer hat dafür zu sorgen, dass Schüler Schutzausrüstungen (Schutzbrillen, Schutzhand-

schuhe) tragen, falls das Experiment es erfordert. 

I - 2.7  Bei Demonstrationsversuchen, bei denen eine Explosions- oder Implosionsgefahr besteht, oder 

die Möglichkeit, dass gefährliche Flüssigkeiten verspritzen, sind Schutzvorkehrungen zu treffen 

(z.B. Verwendung einer Schutzscheibe oder eines Splitterkorbs), die den Schülern ausreichend 

Schutz gewähren.  

I - 2.8  Die Mithilfe von Schülern beim Heranholen von Geräten und Stoffen, beim Aufbau der Geräte 

und bei der Durchführung von Versuchen ist nur erlaubt, wenn damit weder für sie noch für Drit-

te eine gesundheitliche Gefährdung zu befürchten ist.

I - 2.9  Lehrer dürfen während des Unterrichts den Fachraum grundsätzlich nicht verlassen. Muss ein 

Lehrer aus zwingenden Gründen dennoch kurzzeitig Schüler ohne Aufsicht in einem Fachraum 

lassen, muss er die zur Unfallverhütung erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen. 

I - 2.10  Bevor experimentiert wird, hat sich der Lehrer mit der Handhabung der Geräte und dem Reakti-

onsablauf vertraut zu machen. 

I - 2.11  Versuche an Schülern  

− Versuche an Schülern dürfen nur durchgeführt werden, wenn eine Schädigung des Organis-

mus ausgeschlossen ist und die hygienischen Erfordernisse gewährleistet sind. 

− Blutentnahme bei Schülern ist nicht erlaubt; die Länder entscheiden über Ausnahmen durch 

gesonderte Regelungen. 

− Bei Abnahme elektrophysiologischer Signale (EKG, EEG) dürfen nur Geräte eingesetzt wer-

den, die der Medizingeräteverordnung entsprechen oder vollständig vom Stromnetz getrennt 

betrieben werden und an denen keine berührungsgefährlichen Spannungen auftreten können. 

− Experimente mit ionisierenden Strahlen an Schülern sind verboten. 

− Versuche mit berührungsgefährlichen Spannungen an Schülern sind verboten.  

!"


